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RS OGH 1973/11/20 3Ob202/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1973

Norm

AußStrG §16 BIII2e

HGB §31 Abs2

Rechtssatz

Es liegt keine o4enbare Gesetzwidrigkeit vor, wenn der Widerspruch gegen die in Aussicht gestellte amtswegige

Löschung der Firma einer Kommanditgesellschaft mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß der

Gewerbebetrieb seit zehn Jahren nicht mehr ausgeübt wird.
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